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RS OGH 1959/6/5 9Os114/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1959

Norm

KFG 1955 §81

Rechtssatz

Aus kurzer Entfernung (etwa zwanzig Meter) gegebene Hupensignale können auf betont unaufmerksam und

insbesondere weniger verkehrsgewohnte Fußgänger aus der Landbevölkerung verwirrend wirken und zu einem ganz

unberechenbaren Verhalten führen.
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